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»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Niederosterreich 1996/01/25
Senat-AM-94-159

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 25.01.1996

Rechtssatz
Der Spruch eines Straferkenntnisses ist nicht ausreichend konkretisiert, wenn nur die im Gesetz enthaltenen Worte

"durch deutlich sichtbare Zeichen ...... zum Anhalten aufzufordern" verwendet werden.

Vielmehr ist in den Spruch aufzunehmen, welches bestimmte Zeichen des Stral3enaufsichtsorganes vom Lenker nicht

befolgt wurde.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Niederösterreich 1996/01/25 Senat-AM-94-159
	JUSLINE Entscheidung


